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Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
p.Adr. Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und Bodenrecht EGBA
Bundesamt für Justiz BJ
3003 Bern

(auf elektronischemWeg an egba@bj.admin.ch)
Zürich, 16. Februar 2022
Vernehmlassung zur Pa. Iv. Badran Jacqueline «Unterstellung der strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex Koller»: Stellungnahme der KGAST
Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte

Die Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertritt die Interessen der Anlagestiftungen. Mit einem Gesamtvermögen von über 190 Milliarden Schweizer Franken bewirtschaften die insgesamt 41 Anlagestiftungen einen substantiellen Teil des Vermögens der beruflichen Vorsorge sowie der Säule 3a. Als Verband setzen wir uns für gute Rahmenbedingungen ein und engagieren uns deshalb auch bei der Legiferierung von für uns wichtigen Gesetzen und Verordnungen. Gerne legen wir Ihnen unsere Position zur oben rubrizierten Vernehmlassung dar.
Die KGAST lehnt eine Unterstellung der strategischen Infrastrukturen unter die Lex Koller ab. Die Lex Koller ist dafür nicht die geeignete Gesetzesbasis. Sie befasst sich mit Grundstücken. Fragen zur Eignerschaft von national bedeutsamen Infrastrukturen sind strategisch übergeordnet zu klären. Effektiver Handlungsbedarf besteht nicht, da die betreffenden Infrastrukturen zu grossem Teil in staatlicher Hand sind.

Wir verweisen auf die Stellungnahme des Verbandes Immobilien Schweiz (VIS) vom 10. Februar 2022, die wir vollumfänglich unterstützen. Darüber hinaus weisen wir noch auf folgende Gegebenheiten hin:
Ein zusätzlicher, staatlicher Eingriff, wie er geplant ist, kann weitgreifende Konsequenzen haben. So kann ein limitierter Zugang zum Kapitalmarkt Finanzierung von neuen Anlagen einschränken und die Ausgrenzung von ausländischen Investoren kann Fachwissen/Kompetenzen in der Schweiz beschränken. Aufgrund möglicher Einschränkung der Käuferschaft könnten Marktwerte sinken und Abschreibungsbedarf entstehen. Ferner könnte es in gewissen Sub-Sektoren sogar wünschenswert sein, mehr Konkurrenz durch ausländische Akteure zu fördern, dadurch die Qualität gewisser Dienstleistungen zu steigern und die Kosten für die Verbraucher zu senken.
Die Lex Koller erfüllt auch gewisse raumplanerische und sozioökonomische Ziele, d.h. Schutz des Marktes vor Spekulationen und steigenden Immobilienpreisen: Eine massvolle Raumnutzung und Schutz vor einer weiteren Zersiedlung, die Verhinderung einer Überfremdung des lokalen Bodens mit einem gewissen Gedanken zum Schutz der Kultur.  Diese Aspekte sind für Infrastrukturanlagen nur bedingt anwendbar, d.h. in der Regel gibt es aufgrund ausländischer Nachfrage nach Infrastrukturanlagen keine Übernutzung und keinen Anstieg der Raumnutzung, weil diese Anlagen systemische Aufgaben übernehmen und die bestehenden regulatorischen Vorgaben bereits sicherstellen, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Anlagen mit Monopolcharakter gibt.
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
KGAST
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
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Sonja Spichtig	Roland Kriemler
Präsidentin	Geschäftsführer
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